
Friedhofssatzung 

(Friedhofsordnung und Bestattungsgebührensatzung) 

der Gemeinde Malsch Landkreis Karlsruhe 

 

Aufgrund der §§ 12 Abs. 2, 13 Abs. 1, 15 Abs. 1, 39 Abs. 2 und 49 Abs. 2 Nr. 2 des Geset-

zes über das Friedhofs- und das Leichenwesens (Bestattungsgesetz) vom 21. Juli 1970 in 

der jeweils gültigen Fassung und in Verbindung mit den §§ 4 und 11 der Gemeindeordnung 

für Baden-Württemberg und der §§ 2, 11 und 13 des Kommunalabgabengesetzes  für Ba-

den-Württemberg hat der Gemeinderat Malsch am 15.12.2009 die nachstehende Friedhofs-

satzung beschlossen: 
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I. 

Allgemeine Vorschriften 
 

 

§ 1 

Geltungsbereich 

 

Diese Friedhofssatzung gilt für folgende im Gebiet der Gemeinde Malsch gelegenen und von 

ihr verwalteten Friedhöfe und Friedhofsteile:  

- Friedhof Malsch 

- Friedhof Sulzbach 

- Friedhof Völkersbach 

- Friedhof Waldprechtsweier 

 

 

§ 2 

Friedhofszweck 

 
Die Friedhöfe sind öffentliche Einrichtungen der Gemeinde Malsch. Sie dienen der Bestat-

tung aller Personen, die bei ihrem Ableben Einwohner der Gemeinde Malsch waren, tot auf-

gefundenen Personen ohne Wohnsitz oder mit unbekanntem Wohnsitz oder ein Recht auf 

Beisetzung in einer bestimmten Grabstätte besaßen. Die Bestattung anderer Personen be-

darf einer Ausnahmegenehmigung. Den Einwohnern gleichgestellt sind Personen, die aus 

gesundheitlichen Gründen oder altersbedingt ihren Wohnsitz in Malsch aufgegeben haben. 

Der Friedhof dient auch der Bestattung von Totgeburten, Fehlgeburten und Ungeborenen, 

falls ein Elternteil Einwohner der Gemeinde ist. 

 

Soweit nichts anderes bestimmt ist, gelten die Vorschriften über die Bestattung auch für die 

Beisetzung von Aschen. 

 

Die Verwaltung der Friedhöfe obliegt der Gemeinde Malsch - Friedhofsverwaltung- in Ab-

stimmung mit den jeweiligen Ortsverwaltungen. 

 
 

§ 3 

Bestattungsbezirke 

 

Die Verstorbenen sollen auf dem Friedhof des Ortsteils bestattet werden, in dem sie zuletzt 

ihren Wohnsitz hatten. Die Bestattung auf anderen Friedhöfen ist möglich, wenn dies ge-

wünscht wird und die Belegung dies zulässt oder dort ein Nutzungsrecht an einer Wahlgrab-

stätte besteht. 
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§ 4 

Schließung und Entwidmung 

 

(1)  Friedhöfe, Friedhofsteile und einzelne Grabstätten können aus wichtigem öffentlichem 

Interesse geschlossen oder entwidmet werden. Durch Schließung wird die Möglichkeit 

weiterer Beisetzungen ausgeschlossen; durch die Entwidmung verliert der Friedhof 

seine Eigenschaft als öffentliche Bestattungseinrichtung. Besteht die Absicht der 

Schließung, so werden keine Nutzungsrechte mehr erteilt oder wiedererteilt. 

(2)  Die Absicht der Schließung, die Schließung selbst und die Entwidmung sind jeweils 

öffentlich bekanntzumachen; bei Wahlgräbern erhält der Nutzungsberechtigte einen 

schriftlichen Bescheid. 

(3)  Die Gemeinde kann die Schließung verfügen, wenn keine Rechte auf Bestattung ent-

gegenstehen. 

(4) Die Gemeinde kann die Entwidmung verfügen, wenn alle Nutzungsrechte und Ruhe-

fristen abgelaufen sind. 

(5)  Soweit zur Schließung oder Entwidmung Nutzungsrechte aufgehoben oder im Einver-

nehmen mit den Berechtigten abgelöst werden sollen, sind unter ersatzweiser Einräu-

mung entsprechender Rechte auch Umbettungen ohne Kosten für den Nutzungsbe-

rechtigten möglich. 

 

 

 

 

II. 

Ordnungsvorschriften 

 

 

§ 5 

Öffnungszeiten 

 

(1)  Die Friedhöfe sind während der an den Eingängen bekanntgegebenen Zeiten für den 

Besuch geöffnet. 

(2)  Die Gemeinde kann das Betreten aller oder einzelner Friedhofsteile aus besonderem 

Anlass vorübergehend untersagen. 

 

 

§ 6 

Verhalten auf dem Friedhof 

 

(1)  Jeder hat sich auf den Friedhöfen der Würde des Ortes und der Achtung der Persön-

lichkeitsrechte der Angehörigen und Besuchern entsprechend zu verhalten. Die Anord-

nungen des Friedhofspersonals sind zu befolgen. 

(2) Kinder unter 12 Jahren dürfen die Friedhöfe nur in Begleitung und unter Verantwortung 

Erwachsener betreten. 

(3)  Auf den Friedhöfen ist insbesondere nicht gestattet, 
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a) die Wege mit Fahrzeugen aller Art und Sportgeräten (z. B. Rollschuhen, Inlineska-

ter), ausgenommen Kinderwagen, Rollstühle und Rollatoren sowie Fahrzeugen der 

Gemeinde und der für den Friedhof zugelassenen Gewerbetreibenden, zu befahren, 

b) der Verkauf von Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen, sowie das An-

bieten von Dienstleistungen, 

c)  an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung Arbeiten auszuführen, 

d)  die Erstellung und Verwertung von Film-, Ton-, Video –und Fotoaufnahmen, 

e)  Druckschriften zu verteilen, 

f) Abraum und Abfälle außerhalb der dafür bestimmten Stellen abzulagern, 

g) den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen zu verunreinigen oder zu be-

schädigen, Einfriedungen und Hecken zu übersteigen und Rasenflächen, Grabstät-

ten und Grabeinfassungen zu betreten, 

h) zu lärmen und zu spielen, zu essen und zu trinken sowie zu lagern, 

i) Tiere mitzubringen, ausgenommen Blindenhunde. 

Die Gemeinde kann Ausnahmen zulassen, soweit sie mit dem Zweck des Friedhofs 

und der Ordnung auf ihm vereinbar sind. 

(4) Totengedenkfeiern sind 14 Tage vorher bei der Gemeinde zur Zustimmung anzumel-
den. 

 

§ 7 

Gewerbetreibende 

 

(1) Bildhauer, Steinmetze, Gärtner, Bestatter und sonstige Gewerbetreibende bedürfen für 

Tätigkeiten auf den Friedhöfen der vorherigen Zulassung durch die Gemeinde. Sie 

kann den Umfang der Tätigkeiten festlegen. 

(2)  Zugelassen werden nur solche Gewerbetreibende, die fachkundig, leistungsfähig und 

zuverlässig sind. Die Gemeinde kann für die Prüfung der Fachkunde, Leistungsfähig-

keit und Zuverlässigkeit geeignete Nachweise verlangen, insbesondere dass die Vor-

aussetzungen für die Ausübung der Tätigkeit nach dem Handwerksrecht erfüllt werden. 

Eine entsprechende Berufshaftpflichtversicherung ist nachzuweisen. 

 Die Zulassung erfolgt durch Ausstellung eines Berechtigungsscheins; dieser ist den 

aufsichtsberechtigten Personen der Gemeinde auf Verlangen vorzuzeigen. Die Zulas-

sung ist auf 2 Jahre befristet. Änderungen der Zulassungsvoraussetzungen sind der 

Gemeinde unverzüglich anzuzeigen. 

(3) Die Gewerbetreibenden und ihre Beauftragten haben die Friedhofssatzung und die 

dazu ergangenen Regelungen zu beachten. Die Gewerbetreibenden haften für alle 

Schäden, die sie oder ihre Bediensteten im Zusammenhang mit ihrer Tätigkeit auf den 

Friedhöfen schuldhaft verursachen.  

(4)  Die Gewerbetreibende dürfen die Friedhofswege nur zur Ausübung ihrer Tätigkeit und 

nur mit geeigneten Fahrzeugen befahren. Werkzeuge und Materialien dürfen auf dem 

Friedhof nur vorübergehend oder nur an den dafür bestimmten Stellen gelagert wer-

den. Bei Beendigung der Arbeit sind die Arbeits- und Lagerplätze wieder in den frühe-

ren Zustand zu bringen.  
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(5)  Gewerbetreibenden, die gegen die Vorschriften der Abs. 3 und 4 verstoßen, oder bei 

denen die Voraussetzungen des Abs. 2 ganz oder teilweise nicht mehr gegeben sind, 

kann die Gemeinde die Zulassung auf Zeit oder auf Dauer zurücknehmen oder wider-

rufen. 

(6)  Das Verfahren nach Abs. 1 und 2 kann über einen Einheitlichen Ansprechpartner im 

Sinne des Gesetzes über Einheitliche Ansprechpartner für das Land Baden-

Württemberg abgewickelt werden; § 42a und §§ 71a bis 71e des Landesverwaltungs-

verfahrensgesetzes in der jeweils geltenden Fassung finden Anwendung. 

 

 

 

III. 

Bestattungsvorschriften 
 

 

§ 8 

Allgemeines 

 

(1)  Bestattungen sind unverzüglich nach Beurkundung des Sterbefalls bei der Gemeinde 

anzumelden. Der Anmeldung sind die erforderlichen Unterlagen beizufügen. Wird eine 

Beisetzung in einer vorher erworbenen Wahlgrabstätte/Urnengrabstätte beantragt, ist 

auch das Nutzungsrecht nachzuweisen.  

(2)  Die Gemeinde setzt Ort und Zeit der Bestattung fest. Bestattungen sollen in der Regel 

spätestens am 7. Tage nach Feststellung des Todes erfolgen. Leichen, die nicht bin-

nen 14 Tagen nach Eintritt des Todes, und Aschen, die nicht binnen 3 Monaten nach 

der Einäscherung beigesetzt sind, werden auf Kosten des Bestattungspflichtigen von 

Amts wegen in einer Reihengrabstätte/Urnenreihengrabstätte/anonymen Grabstätte  

beigesetzt. 

 

 

§ 9 

Beschaffenheit von Särgen 

 

(1)  Die Särge müssen festgefügt und so abgedichtet sein, dass jedes Durchsickern von 

Feuchtigkeit ausgeschlossen ist. Für die Bestattung sind zur Vermeidung von Umwelt-

belastungen nur Särge aus leicht verweslichem Holz erlaubt, die keine PVC-, PCP-, 

formaldehydabspaltenden, nitrozellulosehaltigen oder sonstigen umweltgefährdenden 

Lacke und Zusätze enthalten. Entsprechendes gilt für Sargzubehör und -ausstattung. 

Die Kleidung der Leiche soll nur aus Papierstoff und Naturtextilien bestehen.  

(2)  Die Särge sollen höchstens 2,05 m lang, 0,65 m hoch und im Mittelmaß 0,65 m breit 

sein. Sind in Ausnahmefällen größere Särge erforderlich, ist die Zustimmung der Ge-

meinde bei der Anmeldung der Bestattung einzuholen. 

 

 

 

§ 10 
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Ausheben der Gräber 

 

(1)  Die Gräber werden von der Gemeinde ausgehoben und wieder zugefüllt.  

(2)  Die Tiefe der einzelnen Gräber beträgt von der Erdoberfläche (ohne Hügel) bis zur 

Oberkante des Sarges mindestens 0,90 m, bis zur Oberkante der Urne mindestens 

0,50 m. 

(3)  Die Gräber für Erdbestattungen müssen voneinander durch mindestens 0,30 m starke 

Erdwände getrennt sein. 

 

 

§ 11 

Ruhezeit 

 

(1) Die Ruhezeit für Leichen beträgt 25 Jahre, bei Kindern, die im Alter bis zum vollende-

ten 10. Lebensjahr verstorben sind sowie bei Fehlgeburten und Ungeborenen, 15 Jah-

re. Die Ruhezeit der Leichen im 2008 fertiggestellten Erweiterungsteil des Friedhofs 

Malsch beträgt 15 Jahre. 

 

(2)  Die Ruhezeit für Aschen beträgt auf allen Friedhöfen 15 Jahre. 

 

 

§ 12 

Umbettungen 

 

(1)  Die Ruhe der Toten darf grundsätzlich nicht gestört werden. 

(2)  Umbettungen von Leichen und Aschen bedürfen, unbeschadet der sonstigen gesetzli-

chen Vorschriften, der vorherigen Zustimmung der Gemeinde. Die Zustimmung kann 

nur bei Vorliegen eines wichtigen Grundes erteilt werden. Umbettungen innerhalb des 

Gemeindegebiets sind in den ersten 8 Jahren der Ruhezeit nur bei Vorliegen eines 

dringenden öffentlichen Interesses zulässig. Umbettungen aus einer Reihengrabstät-

te/Urnenreihengrabstätte in eine andere Reihengrabstätte/Urnengrabstätte sind inner-

halb des Gemeindegebiets nicht zulässig. § 4 Abs. 5 bleibt unberührt. 

(3)  Nach Ablauf der Ruhezeit noch vorhandene Leichen- oder Aschenreste können mit 

vorheriger Zustimmung der Gemeinde auch in belegte Grabstätten aller Art umgebettet 

werden. 

(4)  Alle Umbettungen erfolgen nur auf Antrag; antragsberechtigt ist bei Umbettungen aus 

Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten jeder Angehörige des Verstorbenen mit Zu-

stimmung des Verfügungsberechtigten (§ 27 Abs. 3), bei Umbettungen aus Wahlgrab-

stätten/Urnenwahlgrabstätten der jeweilige Nutzungsberechtigte. In den Fällen des 

§ 30 Abs. 1 Satz 3 und bei Entziehung von Nutzungsrechten gem. § 30 Abs. 1 Satz 4 

können Leichen oder Aschen, deren Ruhezeit noch nicht abgelaufen ist, von Amts we-

gen in Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten umgebettet werden.  

(5)  Alle Umbettungen werden von der Gemeinde durchgeführt. Sie bestimmt den Zeitpunkt 

der Umbettung. 
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(6) Neben der Zahlung der Gebühren für die Umbettung haben die Antragsteller Ersatz für 

die Schäden zu leisten, die an benachbarten Grabstätten und Anlagen durch eine Um-

bettung zwangsläufig entstehen. 

(7)  Der Ablauf der Ruhe- und der Nutzungszeit wird durch eine Umbettung nicht unterbro-

chen oder gehemmt. 

(8)  Leichen und Aschen zu anderen als zu Umbettungszwecken wiederauszugraben, be-

darf einer behördlichen oder einer richterlichen Anordnung. 

 

 

IV. 

Grabstätten 
 

 

§ 13 

Allgemeines 

 

(1)  Die Grabstätten bleiben Eigentum des Friedhofträgers. An ihnen können Rechte nur 

nach dieser Satzung erworben werden. 

(2) Die Grabstätten werden unterschieden in 

a) Reihengräber, 

b) Urnenreihengräber, 

c) Wahlgräber (Kaufgräber), 

d) Urnenwahlgräber (Kaufgräber), 

e) Urnennischen (Kolumbarien), 

f) anonyme Urnengräber, 

g) Erdrasengräber 

h) Urnenbaumgräber. 

(3)   Es besteht kein Anspruch auf Verleihung oder Wiedererwerb von Nutzungsrechten an 

einer der Lage nach bestimmten Grabstätte, an Wahlgrabstätten, an Urnenwahlgrab-

stätten, an Ehrengrabstätten oder auf Unveränderlichkeit der Umgebung. Im Erweite-

rungsteil 2008 des Friedhofes Malsch ist der Wiedererwerb von Nutzungsrechten auf 

Antrag möglich. 

 

 

§ 14 

Reihengrabstätten 

 

(1)  Reihengrabstätten sind Grabstätten für Erdbestattungen, für die Bestattung von Fehl-

geburten und Ungeborenen und für die Beisetzung von Aschen, die der Reihe nach be-

legt und erst im Todesfalle für die Dauer der Ruhezeit zugeteilt werden. 

(2)  Es werden eingerichtet 

a) Reihengrabfelder für Verstorbene bis zum vollendeten 10. Lebensjahr, 
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b) Reihengrabfelder für Verstorbene vom vollendeten 10. Lebensjahr ab. 

(3)  In jeder Reihengrabstätte darf nur eine Leiche bestattet werden. Ausnahmen können 

bei gleichzeitig verstorbenen Familienangehörigen zugelassen werden oder bei Tot- 

und Fehlgeburten sowie Ungeborenen soweit die bisherige Ruhezeit nicht überschrit-

ten wird. 

(4)  Das Abräumen von Reihengrabfeldern oder Teilen von ihnen nach Ablauf der Ruhezei-

ten wird 3 Monate vorher öffentlich und durch ein Hinweisschild auf dem betreffenden 

Grabfeld bekanntgemacht. 

 

 

§ 15 

Wahlgrabstätten 

 

(1)  Wahlgrabstätten, sind Grabstätten für Erdbestattungen, für die Bestattung von Fehlge-

burten und Ungeborenen und die Beisetzung von Aschen, an denen auf Antrag ein 

Nutzungsrecht für die Dauer der Ruhezeit (§ 11) verliehen und deren Lage im Beneh-

men mit dem Erwerber bestimmt wird. Nutzungsrechte können nur anlässlich eines 

Todesfalles verliehen werden. Der Wiedererwerb eines Nutzungsrechts ist nur auf An-

trag und nur für die gesamte Wahlgrabstätte möglich. Die Gemeinde kann Erwerb und 

Wiedererwerb von Nutzungsrechten an Wahlgrabstätten ablehnen, insbesondere wenn 

die Schließung gem. § 4 beabsichtigt ist. 

(2) Es werden unterschieden ein- und mehrstellige Grabstätten als Einfach- oder Tiefgrä-

ber. In einem Tiefengrab sind bei gleichzeitig laufenden Ruhezeiten nur 2 Bestattungen 

übereinander zulässig. 

 Sondergräber sind Grabstätten, die auf dem Friedhof Malsch als Einzel- oder Mehrstel-

lengräber gegen eine besondere Gebühr zur Verfügung gestellt werden. 

 Es dürfen nicht mehr als 4 nebeneinanderliegende Grabstellen an die gleiche Familie 

abgegeben werden. Der Erwerb eines Wahlgrabes ist erst möglich, wenn in einer Fa-

milie ein Sterbefall tatsächlich eingetreten ist. 

(3)  Das Nutzungsrecht entsteht nach Zahlung der fälligen Gebühr mit Aushändigung der 

Verleihungsurkunde. Nutzungsberechtigter ist die durch die Verleihung bestimmte Per-

son. 

 Auf Wahlgräber, bei denen die Grabnutzungsgebühr für das Nutzungsrecht nicht be-

zahlt ist, sind die Vorschriften über Reihengräber entsprechend anzuwenden. 

(4)  Nach Erlöschen des Nutzungsrechts an Wahlgräbern bzw. genehmigter und erfolgter 

früherer Grabaufgabe, ist das Bürgermeisteramt berechtigt, über die Grabstätten an-

derweitig zu verfügen. Grabmäler und Einfassungen müssen von den Hinterbliebenen 

innerhalb 3 Monate nach erfolgter Aufforderung entfernt werden, andernfalls sie ent-

schädigungslos in das Eigentum der Gemeinde übergehen.  

(5)  Eine Bestattung/Beisetzung während der Nutzungszeit darf nur stattfinden, wenn die 

Ruhezeit die Nutzungszeit nicht übersteigt oder ein Nutzungsrecht mindestens für die 

Zeit bis zum Ablauf der Ruhezeit wiedererworben worden ist. 

(6)  Schon bei der Verleihung des Nutzungsrechts soll der Erwerber für den Fall seines 

Ablebens aus dem in Satz 2 genannten Personenkreis seinen Nachfolger im Nutzungs-

recht bestimmen und ihm das Nutzungsrecht durch einen Vertrag übertragen, der erst 
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im Zeitpunkt des Todes des Übertragenden wirksam wird. Wird bis zu seinem Ableben 

keine derartige Regelung getroffen, geht das Nutzungsrecht in nachstehender Reihen-

folge auf die Angehörigen des verstorbenen Nutzungsberechtigten mit deren Zustim-

mung über, 

a)  auf den überlebenden Ehegatten und eingetragenen Lebenspartner, und zwar auch 

dann, wenn Kinder aus einer früheren Ehe vorhanden sind, 

b)  auf die ehelichen, nichtehelichen und Adoptivkinder, 

c) auf die Stiefkinder, 

d) auf die Enkel in der Reihenfolge der Berechtigung ihrer Väter oder Mütter, 

e)  auf die Eltern, 

f)  auf die vollbürtigen Geschwister, 

g)  auf die Stiefgeschwister, 

h)  auf die nicht unter a) bis g) fallenden Erben. 

Innerhalb der einzelnen Gruppen b) bis d) und f) bis h) wird der Älteste Nutzungsbe-

rechtigter. 

Das Nutzungsrecht erlischt, wenn es keiner der Angehörigen des verstorbenen Nut-

zungsberechtigten innerhalb eines Jahres seit der Bestattung/Beisetzung übernimmt. 

(7)  Der jeweilige Nutzungsberechtigte kann das Nutzungsrecht nur auf eine Person aus 

dem Kreis des Abs. 6 Satz 2 übertragen; er bedarf dazu der vorherigen Zustimmung 

der Gemeinde. 

(8) Jeder Rechtsnachfolger hat das Nutzungsrecht unverzüglich nach Erwerb auf sich um-

schreiben zu lassen. 

(9)  Abs. 6 gilt in den Fällen der Absätze 7 und 8 entsprechend. 

(10)  Der jeweilige Nutzungsberechtigte hat im Rahmen der Friedhofssatzung und der dazu 

ergangenen Regelungen das Recht, in der Wahlgrabstätte beigesetzt zu werden, bei 

Eintritt eines Bestattungsfalles über andere Beisetzungen und über die Art der Gestal-

tung und der Pflege der Grabstätte zu entscheiden.  

(11)  Aus dem Nutzungsrecht ergibt sich die Pflicht zur Anlage und zur Pflege der Grabstät-

te. 

(12)  Auf das Nutzungsrecht an teilbelegten Grabstätten kann erst nach Ablauf der letzten 

Ruhezeit verzichtet werden. Ein Verzicht ist nur für die gesamte Grabstätte möglich. 

(13) Mehrkosten, die der Gemeinde beim Ausheben des Grabes zu einer weiteren Bestat-

tung durch die Entfernung von Grabmalen, Fundamenten und sonstigen Grabausstat-

tungen entstehen, hat der Nutzungsberechtigte zu erstatten, falls er nicht selbst recht-

zeitig für die Beseitigung dieser Gegenstände sorgt. 

(14) In Wahlgräbern können max. 2 Urnen pro Einzelgrabstätte beigesetzt werden.  

(15) Wird innerhalb der Nutzungsdauer mit vorheriger Zustimmung der Gemeinde auf eine 

Grabstätte verzichtet, so wird die bezahlte Gebühr nicht erstattet. 
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§ 16 

Beisetzung von Aschen 

 

(1)  Aschen dürfen beigesetzt werden in 

a) Urnenreihengrabstätten, 

b) Urnenwahlgrabstätten, 

c) anonymen Urnengrabstätten 

d) Wahl- und Ehrengrabstätten (§ 15 Abs. 14) 

e) Urnen unter Bäumen 

f) Kolumbarien 

(2)  Urnenreihengrabstätten sind Aschengrabstätten, die der Reihe nach belegt und erst im 

Todesfall für die Dauer der Ruhezeit zur Beisetzung einer Asche abgegeben werden. 

(3)  Urnenwahlgrabstätten sind Aschengrabstätten, an denen auf Antrag ein Nutzungsrecht 

für die Dauer von 15 Jahren (Nutzungszeit) verliehen und deren Lage im Benehmen 

mit dem Erwerber bestimmt wird. Urnenwahlgrabstätten können außer in Grabfeldern 

auch in Mauern, Terrassen und Hallen eingerichtet werden. Die Zahl der Urnen, die in 

einer Urnenwahlgrabstätte beigesetzt werden können, richtet sich nach der Größe der 

Aschengrabstätte; zulässig sind Urnen bis zu einem max. Durchmesser von 24 cm. 

Sind in Ausnahmefällen größere Schmuckurnen erforderlich, ist die Zustimmung der 

Gemeinde einzuholen. Überurnen , die in der Erde beigesetzt werden, müssen aus 

leicht abbaubarem, umweltfreundlichem Material bestehen. 

 Zulässig sind: 

  in einem Urnenreihengrab: 1 Urne 

  in einem Urnenwahlgrab: max. 4 Urnen 

  in Kolumbarien:  max. 2 Urnen  

(4) In anonymen Urnengrabstätten werden Urnen der Reihe nach innerhalb einer Fläche 

von 0,30 cm mal 0,30 cm je Urne für die Dauer der Ruhezeit beigesetzt. Diese Grab-

stätten werden nicht gekennzeichnet. Sie werden vergeben, wenn dies dem Willen des 

Verstorbenen entspricht. 

(5) Soweit sich nicht aus der Friedhofssatzung etwas anderes ergibt, gelten die Vorschrif-

ten für Reihengrabstätten und für Wahlgrabstätten entsprechend auch für Urnengrab-

stätten. 

(6) Nach Ablauf der Ruhefrist bzw. des Nutzungsrechts werden noch vorhandene und er-

kennbare Aschenreste an einer bestimmten Stelle des Friedhofes der Erde übergeben. 

 

§ 17 

Ehrengrabstätten 

 

Die Zuerkennung, die Anlage und die Unterhaltung von Ehrengrabstätten (einzeln oder in 

geschlossenen Feldern) obliegt ausschließlich der Gemeinde Malsch. 
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V. 

Gestaltung der Grabstätten 

 

 

§ 18 

Allgemeine Gestaltungsgrundsätze 

 

Jede Grabstätte ist - unbeschadet der besonderen Anforderungen der §§ 20 und 28 für Ab-

teilungen mit besonderen Gestaltungsvorschriften - so zu gestalten und so an die Umgebung 

anzupassen, dass die Würde des Friedhofs in seinen einzelnen Teilen und in seiner Ge-

samtanlage gewahrt wird. 

 

 

§ 19 

Wahlmöglichkeit 

 

(1)  Auf den Friedhöfen werden Abteilungen mit und Abteilungen ohne besondere Gestal-

tungsvorschriften eingerichtet. 

(2)  Es besteht die Möglichkeit, eine Grabstätte in einer Abteilung mit oder in einer Abtei-

lung ohne besondere Gestaltungsvorschriften zu wählen. Wird von dieser Wahlmög-

lichkeit (bei Anmeldung der Bestattung) kein Gebrauch gemacht, hat die Beisetzung in 

einer Abteilung mit besonderen Gestaltungsvorschriften zu erfolgen.  

 

 

VI. 

Grabmale 

 

 

§ 20 

Abteilungen mit besonderen Gestaltungsvorschriften 

 

(1)  In Grabfeldern mit Gestaltungsvorschriften müssen nach Ablauf der Frist in § 22 Abs. 5 

Grabmale errichtet werden. Die Grabmale und sonstige Grabausstattungen in Grabfel-

dern mit Gestaltungsvorschriften müssen in ihrer Gestaltung, Bearbeitung und Anpas-

sung den nachfolgenden Anforderungen entsprechen. 

(2)  Für Grabmale dürfen nur Natursteine, Holz, Glas, Schmiedeeisen sowie geschmiedete 

oder gegossene Bronze verwendet werden. 

(3) Nach näherer Bestimmung der Belegungspläne sind stehende oder liegende Grabmale 

zulässig. Stehende Grabmale sind allseitig gleichwertig zu entwickeln und sollen in 

Form und Größe unterschiedlich sein. Liegende Grabmale dürfen nur flach auf die 

Grabstätte gelegt werden. 

(4) Auf den Grabstätten ist nicht zulässig: 

 Grabmale und Grabausstattung mit Lichtbildern (farbig oder schwarzweiß), die das 

Höchstmaß von 6 x 9 cm überschreiten. 

(5)  Auf Grabstätten für Erdbestattungen sind stehende Grabmale aus Naturstein bis zu 

folgenden Größen, einschließlich evtl. Sockel, zulässig: 
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a) bei Einzelgräbern: Breite: bis zu 80 cm    Höhe:   bis zu 140 cm 

b) bei Doppelgräbern: Breite: bis zu 160 cm    Höhe:   bis zu 140 cm   

Stehende Grabmale dürfen folgende Mindeststärken nicht unterschreiten: 

 

Bei stehenden Grabmalen: 

Bis 1,20 m Höhe: 14 cm 

Bis 1,30 m Höhe: 15 cm 

Bis 1,40 m Höhe: 16 cm 

Bei Mehrfachgrabstätten können im Einzelfall auf Antrag bei den Größen Ausnahmen 

genehmigt werden. 

(6) Auf Urnengrabstätten sind Grabmale aus Naturstein bis zu folgenden Größen zulässig: 

Bei stehenden Grabmalen: 

Breite: bis zu 50 cm 

Höhe:  bis zu 75 cm. 

Stehende Grabmale aus Naturgestein müssen mindestens 10 cm stark sein. 

(7) In den Belegungsplänen können im Rahmen der Absätze 5 und 6 für die Grabmale 

Höchst- und Mindestabmessungen vorgeschrieben werden. 

(8) Die Abdeckung der Erdgräber mit Steinplatten ist nur bis zu einem Anteil von 1/3 der 

Fläche zulässig. Abdeckungen bei Urnengräber sind bis zur Größe der Grabbeete zu-

gelassen. 

(9) Soweit es die Gemeinde innerhalb der Gesamtgestaltung unter Beachtung des § 18 

und unter Berücksichtigung künstlerischer Anforderungen für vertretbar hält, kann sie 

Ausnahmen von den Vorschriften der Abs. 2 bis 7 und auch sonstige bauliche Anlagen 

zulassen. Sie kann für Grabmale und sonstige bauliche Anlagen in besonderer Lage 

über Abs. 1 bis 7 hinausgehende Anforderungen an Material, Entwurf und Ausführung 

stellen. 

(10) Als weitere Gestaltungsvorschrift wird die Schriftart der Grabplatten bei Kolumbarien 

(Urnennischen) vorgegeben. Die Gemeinde hat ein Muster zur Ansicht vorliegen. Die 

Frontplatte übernimmt die Funktion des Grabsteines, sie wird mit Bronzeguss-

buchstaben und -zahlen gestaltet. 

(11) Namenstafeln bei Urnen unter Bäumen und bei Erdrasengräbern werden von der Ge-

meinde gestellt und bodeneben verlegt. Die Gemeinde hat ein Muster zur Ansicht vor-

liegen. Die Namenstafel übernimmt die Funktion des Grabsteins. 

(12)  Kissensteine auf Grabstellen sind nach vorheriger Absprache und Genehmigung durch 

die Gemeinde zulässig. Sie dürfen nur flach oder flach geneigt auf die Grabstätten ge-

legt werden. Sie sind nicht in Verbindung mit stehenden Grabmalen zulässig. 

(13) Grabeinfassungen sind bei Einzelgräbern bis zu einer Stärke von 15 cm; bei Doppel-

gräbern bis zu 20 cm; bei 3- oder 4-stelligen Grabflächen bis zu 25 cm zulässig. Bei 

Urnenerdgräbern sind keine Grabeinfassungen zugelassen. 

(14) An Kolumbarien bzw. Urnennischen dürfen Grabschmuck, wie Blumenschmuck, 

Kerzen u. ä. nicht angebracht oder abgelegt werden. Zu deren zulässigen Niederle-

gung sind entsprechende Plätze ausgewiesen. 
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§ 21 

Abteilungen ohne besondere Gestaltungsvorschriften 

 

In den Abteilungen ohne besondere Gestaltungsvorschriften unterliegen die Grabmale in 

ihrer Gestaltung, Bearbeitung und Anpassung an die Umgebung lediglich den allgemeinen 

Anforderungen (§ 18). 

 

§ 22 

Zustimmungserfordernis 

 

(1) Die Errichtung und jede Veränderung von Grabmalen bedarf der vorherigen schriftli-

chen Zustimmung der Gemeinde. Die Zustimmung soll bereits vor der Anfertigung oder 

der Veränderung der Grabmale eingeholt werden. Die Anträge sind durch die Verfü-

gungsberechtigten zu stellen. 

(2) Den Anträgen sind zweifach beizufügen: 

a)  der Grabmalentwurf mit Grundriss und Seitenansicht im Maßstab 1:10 unter Angabe 

des Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der Anordnung. Aus-

führungszeichnungen sind einzureichen, soweit es zum Verständnis erforderlich ist. 

b)  Zeichnungen der Schrift, der Ornamente und der Symbole im Maßstab 1:1 unter 

Angabe des Materials, seiner Bearbeitung, des Inhalts, der Form und der Anord-

nung. Ausführungszeichnungen sind einzureichen, soweit es zum Verständnis er-

forderlich ist. In besonderen Fällen kann die Vorlage eines Modells im Maßstab 1:5 

oder das Aufstellen eines Modells in natürlicher Größe auf der Grabstätte verlangt 

werden. 

(3)  Die Errichtung und jede Veränderung aller sonstigen baulichen Anlagen bedarf eben-

falls der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Gemeinde. Die Absätze 1 und 2 gel-

ten entsprechend. 

(4)  Die Zustimmung erlischt, wenn das Grabmal oder die sonstige bauliche Anlage nicht 

binnen eines Jahres nach der Zustimmung errichtet worden ist. 

(5)  Die nicht zustimmungspflichtigen provisorischen Grabmale sind nur als naturlasierte 
Holztafeln oder -kreuze zulässig und dürfen nicht länger als 2 Jahre nach der Beiset-
zung verwendet werden. 

 

§ 23 

Anlieferung 

 

(1)  Beim Liefern von Grabmalen und sonstigen baulichen Anlagen sind der Gemeinde vor 

der Errichtung vorzulegen: 

a) die Gebührenempfangsbescheinigung, 

b) der genehmigte Entwurf, 

c) die genehmigte Zeichnung der Schrift, der Ornamente und der Symbole. 

(2)  Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind so zu liefern, dass sie am 

Friedhofseingang von der Gemeinde überprüft werden können. 
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§ 24 

Standsicherheit der Grabmale 

 

(1)  Die Grabmale sind ihrer Größe entsprechend nach den allgemein anerkannten Regeln 

der Technik (TA-Grabmal) zu fundamentieren und so zu befestigen, dass sie dauerhaft 

standsicher sind und auch beim Öffnen benachbarter Gräber nicht umstürzen oder sich 

senken können. Satz 1 gilt für sonstige bauliche Anlagen entsprechend.  

(2) Die Mindeststärke, die Art der Fundamentierung und der Befestigung, insbesondere 

die Größe und Stärke der Fundamente, bestimmt die Gemeinde gleichzeitig mit der 

Zustimmung nach § 22. Sie kann überprüfen, ob die vorgeschriebene Fundamentie-

rung durchgeführt worden ist. 

(3)   Der Grabmalerrichter hat nach der Errichtung des Grabmals eine schriftliche Abnahme-

prüfung entsprechend der TA-Grabmal, Punkt 4, bei der Friedhofsverwaltung vorzule-

gen. 

 

 

§ 25 

Unterhaltung 

 

(1)  Die Grabmale und die sonstigen baulichen Anlagen sind dauernd in verkehrssicherem 

Zustand zu halten. Verantwortlich dafür ist bei Reihengrabstätten/Urnenreihengrab-

stätten der Verfügungsberechtigte, bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der je-

weilige Nutzungsberechtigte. 

(2) Ist die Standsicherheit von Grabmalen, sonstigen baulichen Anlagen oder Teilen davon 

gefährdet, sind die für die Unterhaltung Verantwortlichen verpflichtet, unverzüglich Ab-

hilfe zu schaffen. Bei Gefahr im Verzuge kann die Gemeinde auf Kosten des Verant-

wortlichen Sicherungsmaßnahmen (z.B. Umlegen von Grabmalen, Absperrungen) tref-

fen. Wird der ordnungswidrige Zustand trotz schriftlicher Aufforderung der Gemeinde 

nicht innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist beseitigt, ist die Ge-

meinde berechtigt, dies auf Kosten des Verantwortlichen zu tun. Ist der Verantwortliche 

nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, genügt eine öffentliche Bekannt-

machung und ein 6-wöchiger Hinweis auf der Grabstätte, bei Reihengrabstätten auf 

dem Grabfeld. Die Verantwortlichen sind für jeden Schaden haftbar, der durch Umfal-

len von Grabmalen oder sonstiger baulicher Anlagen oder durch Abstürzen von Teilen 

davon verursacht wird. 

 

 

§ 26 

Entfernung 

 

(1)  Grabmale und sonstige bauliche Anlagen dürfen vor Ablauf der Ruhezeit oder des Nut-

zungsrechts nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Gemeinde von der Grab-

stätte entfernt werden. 
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(2)  Nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts sind die Grabmale und die sonsti-

gen baulichen Anlagen einschließlich der Fundamente zu entfernen. Dazu bedarf es 

eines Erlaubnisscheines der Gemeinde. Sind die Grabmale oder die sonstigen bauli-

chen Anlagen nicht innerhalb von 3 Monaten nach Ablauf der Ruhezeit oder des Nut-

zungsrechts, entfernt, fallen sie entschädigungslos in die Verfügungsgewalt der Ge-

meinde Malsch. Sofern Wahlgrabstätten von der Gemeinde abgeräumt werden, hat der 

jeweilige Nutzungsberechtigte die Kosten zu tragen. 

 

 

VII. 

Herrichtung und Pflege der Grabstätten 
 

 

§ 27 

Allgemeines 

 

(1)  Alle Grabstätten müssen im Rahmen der Vorschriften des § 18 hergerichtet und 

dauernd verkehrssicher instandgehalten werden. Verwelkte Blumen und Kränze sind 

unverzüglich von den Grabstätten zu entfernen und an den dafür vorgesehenen Plät-

zen abzulegen. § 7 Abs. 7 Satz 3 bleibt unberührt. Zugelassene Pflanzenschutzmittel 

dürfen verwendet werden. Verboten ist die Verwendung von chemischen Unkrautbe-

kämpfungsmitteln. 

(2)  Die Höhe und die Form der Grabhügel und die Art ihrer Gestaltung sind dem Gesamt-

charakter des Friedhofs, dem besonderen Charakter des Friedhofteils und der unmit-

telbaren Umgebung anzupassen. Die Grabstätten dürfen nur mit Pflanzen bepflanzt 

werden, die andere Grabstätten und die öffentlichen Anlagen und Wege nicht beein-

trächtigen. Bei Plattenbelägen zwischen den Gräbern dürfen die Grabbeete nicht höher 

als die Platte sein. 

(3)  Für die Herrichtung und die Instandhaltung ist der Verfügungsberechtigte verantwort-

lich. Verfügungsberechtigter ist bei Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten der 

Empfänger der Grabanweisung, bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten der jewei-

lige Nutzungsberechtigte. Die Verpflichtung erlischt erst mit dem Ablauf der Ruhezeit 

oder des Nutzungsrechts. Abs. 7 bleibt unberührt. 

(4)  Jede wesentliche Änderung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der Ge-

meinde. Die Anträge sind durch die Verfügungsberechtigten zu stellen. Der Antragstel-

ler hat bei Reihengrabstätten die Grabanweisung vorzulegen, bei Wahlgrabstätten sein 

Nutzungsrecht nachzuweisen. Soweit es zum Verständnis erforderlich ist, kann die 

Gemeinde die Vorlage einer Zeichnung im Maßstab 1:20 mit den erforderlichen Einzel-

angaben verlangen. 

(5)  Die Verfügungsberechtigten können die Grabstätten selbst anlegen und pflegen oder 

damit einen zugelassenen Friedhofsgärtner beauftragen.  

(6)  Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten müssen binnen 3 Monaten nach der Bei-

setzung, Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten binnen 3 Monaten nach dem Erwerb 

des Nutzungsrechts hergerichtet sein.  

(7)  Die Gemeinde kann verlangen, dass der Verfügungsberechtigte die Grabstätte nach 

Ablauf der Ruhezeit oder des Nutzungsrechts abräumt.  
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(8)  Die Herrichtung, die Unterhaltung und jede Veränderung der gärtnerischen Anlagen 

außerhalb der Grabstätten obliegen ausschließlich der Gemeinde. Die Gestaltung der 

Grabzwischenweg ist Sache der Gemeinde (z.B. Splitt, Trittplatten). Wenn von Bäu-

men, die die Grabstätte überragen und von den umgebenden Pflanzen sowohl Blätter, 

Blüten als auch andere Pflanzenteile auf die Grabstätte fallen besteht kein Beseiti-

gungsanspruch gegenüber der Gemeinde. Bäume und Sträucher dürfen in der Höhe 

den Grabstein und in der Breite das Grabfeld nicht überragen. 

(9)  Kunststoffe und andere nicht verrottbare Werkstoffe dürfen in Produkten der Trauerflo-

ristik, insbesondere in Kränzen, Trauergebinden- und -gestecken nicht verwendet wer-

den. Kleinzubehör wie Blumentöpfe, Grablichter, Plastiktüten aus nicht verrottbarem 

Material sind vom Friedhof zu entfernen oder in den zur Abfalltrennung bereitgestellten 

Behältern zu entsorgen. 

(10) Gießkannen, Eimer, Werkzeuge und dergleichen dürfen nicht hinter Grabsteinen oder 

an anderen Stellen innerhalb des Friedhofs abgestellt werden. 

 

§ 28 

Abteilungen mit besonderen Gestaltungsvorschriften 

 

(1)  Die Grabstätten müssen bepflanzt werden und in ihrer gärtnerischen Gestaltung und in 

ihrer Anpassung an die Umgebung besonderen Anforderungen entsprechen.  

(2)  In den Belegungsplänen können für die Bepflanzung der Grabstätten kleinere Flächen 

als die Grabstättengröße vorgeschrieben und nähere Regelungen über die Art der 

Bepflanzung und die Gestaltung der Grabstätten getroffen werden. Nicht zugelassen 

sind Einfassungen jeder Art, Grabgebinde aus künstlichem Werkstoff und das Aufstel-

len von Bänken.  

 

§ 29 

Abteilungen ohne besondere Gestaltungsvorschriften 

 

In den Abteilungen ohne besondere Gestaltungsvorschriften unterliegen die Grabstätten in 

Herrichtung und Pflege lediglich den allgemeinen Anforderungen (§ 27). 

 

 

§ 30 

Vernachlässigung 

 

(1)  Wird eine Grabstätte nicht ordnungsgemäß hergerichtet oder gepflegt, hat der Verfü-

gungsberechtigte (§ 27 Abs.3) auf schriftliche Aufforderung der Gemeinde die Grab-

stätte innerhalb einer jeweils festzusetzenden angemessenen Frist in Ordnung zu brin-

gen. Ist der Verfügungsberechtigte nicht bekannt oder nicht ohne weiteres zu ermitteln, 

genügt eine öffentliche Bekanntmachung und ein 3-monatiger Hinweis auf der Grab-

stätte, bei Reihengrabstätten auf dem Grabfeld. Wird die Aufforderung nicht befolgt, 

können Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten von der Gemeinde abgeräumt, ein-

geebnet und eingesät werden. 
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 Bei Wahlgrabstätten/Urnenwahlgrabstätten kann die Gemeinde in diesem Fall die 

Grabstätten auf Kosten des jeweiligen Nutzungsberechtigten in Ordnung bringen las-

sen oder das Nutzungsrecht ohne Entschädigung entziehen. Vor dem Entzug des Nut-

zungsrechts ist der jeweilige Nutzungsberechtigte noch einmal schriftlich aufzufordern, 

die Grabstätte unverzüglich in Ordnung zu bringen, ist er nicht bekannt oder nicht ohne 

weiteres zu ermitteln, hat noch einmal eine entsprechende öffentliche Bekanntma-

chung und ein 3-monatiger Hinweis auf der Grabstätte zu erfolgen. In dem Entzie-

hungsbescheid ist der jeweilige Nutzungsberechtigte aufzufordern, das Grabmal und 

die sonstigen baulichen Anlagen innerhalb von 3 Monaten seit Unanfechtbarkeit des 

Entziehungsbescheides zu entfernen. Der Nutzungsberechtigte ist in den schriftlichen 

Aufforderungen, der öffentlichen Bekanntmachung und dem Hinweis auf der Grabstätte 

oder dem Grabfeld auf die für ihn maßgeblichen Rechtsfolgen der Sätze 3 und 4 und in 

dem Entziehungsbescheid auf die Rechtsfolgen des § 26 Abs. 2 Satz 3 und 4 hinzu-

weisen. 

(2) Für Grabschmuck gilt § 26 Abs. 2 Satz 3 und 4 entsprechend.  

 

 

VIII. 

Leichenhallen und Trauerfeiern 
 

§ 31 

Benutzung der Leichenhalle 

 

(1)  Die Leichenhallen dienen der Aufnahme der Leichen bis zur Bestattung. Sie dürfen nur 

mit Erlaubnis der Gemeinde und in Begleitung eines Friedhofmitarbeiters betreten wer-

den. 

(2) Sofern keine gesundheitsaufsichtlichen oder sonstigen Bedenken bestehen, können 

die Angehörigen die Verstorbenen während der festgesetzten Zeiten sehen. Die Särge 

sind spätestens eine Stunde vor Beginn der Trauerfeier oder der Bestattung endgültig 

zu schließen. 

(3)  Die Särge Verstorbener, bei denen der Verdacht besteht, dass sie an einer melde-

pflichtigen Krankheit gelitten haben, sollen in einem besonderen Raum der Leichenhal-

le aufgestellt werden. Der Zutritt zu diesen Räumen und die Besichtigung der Leichen 

bedürfen zusätzlich der vorherigen Zustimmung des Amtsarztes. 

 

§ 32 

Trauerfeiern 

 

(1)  Die Trauerfeiern können in einem dafür bestimmten Raum, am Grabe oder an einer 

anderen im Freien vorgesehenen Stelle abgehalten werden. 

(2)  Die Aufbahrung des Verstorbenen im Feierraum kann untersagt werden, wenn der 

Verdacht besteht, dass der Verstorbene an einer meldepflichtigen Krankheit gelitten 

hat oder wenn Bedenken wegen des Zustandes der Leiche bestehen. 

(3)  Die Trauerfeiern sollen jeweils nicht länger als 60 Minuten dauern. Ausnahmen bedür-

fen der vorherigen Zustimmung der Gemeinde. 
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(4)  Jede Musik- und jede Gesangsdarbietung auf den Friedhöfen sowie die Benutzung der 

gemeindlichen Musikinstrumente und -anlagen in den Feierräumen bedarf der vorheri-

gen Zustimmung der Gemeinde. 

 

 

IX. 

Haftung, Ordnungswidrigkeiten 
 

 

§ 33 

Haftung 

 

I. Die Gemeinde haftet nicht für Schäden, die durch nichtsatzungsgemäße Benutzung 

der Friedhöfe, ihrer Anlagen und ihrer Einrichtung, durch dritte Personen oder durch 

Tiere entstehen. 
 

II. Im Übrigen haftet die Gemeinde nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Von dieser 

Haftungsbeschränkung ausgenommen, sind alle Schäden aus der Verletzung des Le-

bens, des Körpers oder der Gesundheit. 

 

 

§ 34 

Ordnungswidrigkeiten 

 

Ordnungswidrig im Sinne von § 49 Abs. 3 Nr. 2 des Bestattungsgesetzes handelt und mit 

einer Geldbuße belegt werden kann, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. den Friedhof entgegen der Vorschrift des § 2 betritt, 

2. sich als Besucher entgegen § 6 Abs. 1 nicht der Würde des Friedhofs entsprechend 

verhält oder Anordnungen des Friedhofspersonals nicht befolgt, 

3. entgegen § 6 Abs. 3 

a)  die Wege mit Fahrzeugen aller Art und Sportgeräten (z.B. Rollschuhen, Inlineska-

tern) ausgenommen Kinderwagen, Rollstühle und Rollatoren sowie Fahrzeugen 

der Gemeinde und der für den Friedhof zugelassenen Gewerbetreibenden befährt, 

b)  Waren aller Art, insbesondere Kränze und Blumen, sowie Dienstleistungen ver-

kauft, 

c)  an Sonn- und Feiertagen oder in der Nähe einer Bestattung Arbeiten ausführt, 

d)  Film-, Ton-; Video- und Fotoaufnahmen erstellt und verwertet,  

e)  Druckschriften verteilt, 

f)  Abraum und Abfall außerhalb der dafür bestimmten Stellen ablagert, 

g)  den Friedhof und seine Einrichtungen und Anlagen verunreinigt oder beschädigt, 

Einfriedungen und Hecken übersteigt und Rasenflächen, Grabstätten und Grabein-

fassungen betritt,  

h) lärmt, isst und trinkt, lagert, 

i)  Tiere mitbringt, ausgenommen Blindenhunde, 
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4.  entgegen § 6 Abs. 4 Totengedenkfeiern ohne Zustimmung der Gemeinde durchführt, 

5. als Gewerbetreibender entgegen § 7 Abs. 1, 7 und 8 ohne vorherige Zulassung tätig 

wird, außerhalb der festgesetzten Zeiten Arbeiten durchführt sowie Werkzeuge und 

Materialien unzulässig lagert, 

6.  entgegen § 22 Abs. 1 und Abs. 3 ohne vorherige Zustimmung Grabmale oder bauliche 

Anlagen errichtet oder verändert, 

7.  entgegen § 22 Abs. 5 Grabmale nicht fristgemäß errichtet, 

8.  Grabmale entgegen § 24 Abs. 1 nicht fachgerecht befestigt und fundamentiert, 

9.  Grabmale entgegen § 25 Abs. 1 nicht in gutem und verkehrssicherem Zustand hält, 

10.  Grabmale und bauliche Anlagen entgegen § 26 Abs. 1 ohne vorherige schriftliche 

Zustimmung entfernt, 

11.  Kunststoffe und andere nicht verrottbare Werkstoffe entgegen § 27 Abs. 9 verwendet 

oder so beschaffenes Zubehör nicht vom Friedhof entfernt oder in den bereitgestellten 

Behältern entsorgt, 

12.  Grabstätten entgegen § 30 vernachlässigt 

 

 

X. 

Bestattungsgebühren 

 

 

§ 35 

Erhebungsgrundsatz  

 

Für die Benutzung der von der Gemeinde Malsch verwalteten Friedhöfe und ihrer Einrich-

tungen sowie Amtshandlungen auf dem Gebiet des Leichen- und Bestattungswesens wer-

den Gebühren nach den folgenden Bestimmungen erhoben. 

 

 

§ 36 

Gebührenschuldner  

 

 (1) Zur Zahlung der Verwaltungsgebühren ist verpflichtet 

 a) wer die Amtshandlung veranlasst oder in wessen Interesse sie vorgenommen 

wird. 

b) wer die Gebührenschuld der Gemeinde gegenüber durch schriftliche Erklärung 

übernommen hat oder für die Gebührenschuld eines anderen kraft Gesetzes haf-

tet. 

(2) Zur Zahlung der Benutzungsgebühr sind verpflichtet 

1.  wer die Benutzung der Bestattungseinrichtung beantragt; 

2. die bestattungspflichtigen Angehörigen der verstorbenen Person (Ehegatte oder 

Ehegattin, Lebenspartner oder Lebenspartnerin, volljährige Kinder, Eltern, Großel-

tern, volljährige Geschwister und Enkelkinder). 

(3) Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
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§ 37 

Entstehung und Fälligkeit der Gebühren 

(1) Die Gebührenschuld entsteht 

 a) bei Verwaltungsgebühren mit Beendigung der Amtshandlung. 

 b) bei Benutzungsgebühren und Grabnutzungsgebühren mit der Inanspruchnahme 

der Bestattungseinrichtungen. 

(2)  Die Verwaltungsgebühren und die Benutzungsgebühren werden einen Monat nach 

Bekanntgabe der Gebührenfestsetzung fällig. 

 

 

§ 38 

Verwaltungs- und Benutzungsgebühren 

(1)  Die Höhe der Verwaltungs- und Benutzungsgebühren richtet sich nach dem als Anlage 

zu dieser Satzung beigefügten Gebührenverzeichnis. 

(2)  Ergänzend findet die Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren -

Verwaltungsgebührenordnung- in der jeweiligen Fassung entsprechend Anwendung. 

 
 

XI. 

Schlussvorschriften 
 
 

§ 39 

Alte Rechte 

 

(1)  Bei Grabstätten, über welche die Gemeinde bei Inkrafttreten dieser Satzung bereits 

verfügt hat, richten sich die Nutzungszeit und die Gestaltung nach den bisherigen Vor-

schriften. 

(2)  Die vor dem In-Kraft-Treten dieser Satzung entstandenen Nutzungsrechte von unbe-

grenzter oder unbestimmter Dauer werden auf zwei Nutzungszeiten nach § 15 Abs. 1 

oder § 16 Abs. 3 dieser Satzung seit Erwerb begrenzt. Sie enden jedoch nicht vor Ab-

lauf eines Jahres nach Inkrafttreten dieser Satzung und der Ruhezeit der zuletzt beige-

setzten Leiche oder Asche. 

(3) Im Übrigen gilt diese Satzung. 

 

 

§ 40 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in Kraft. 

 

Gleichzeitig tritt die Friedhofssatzung vom 18.05.2004 in der derzeit gültigen Fassung außer 

Kraft. 
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Hinweis: 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-

Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 

Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 

dieser Satzung gegenüber der Gemeinde Malsch geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der 

die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öf-

fentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden 

sind. 

 

 

Malsch, den 15.12.2009 

gez. 

 

Elmar Himmel 

Bürgermeister 


